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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs2;

BAO §183 Abs4;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Eine Verletzung des Parteiengehörs liegt nicht vor, wenn die Besichtigung eines Wohnhauses durch die

Abgabenbehörde in Anwesenheit des Abgabenp=ichtigen erfolgt ist und die Wohnnutz=äche letztlich auch anhand der

Baupläne errechnet wurde.
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